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Stefan Behringer (Hrsg.): Compliance kom-
pakt. Best Practice im Compliance-Manage-
ment.  4.,  neue  bearbeitete  Auflage.  Erich
Schmidt Verlag: Berlin 2018, ISBN 978–3–
503–18209–1. Seiten 420, 49,95 Euro.

Die neuere Geschichte zeigt zahlreiche Be-
spiele von Betrugsskandalen, Steuerkrimi-
nalität und Parteispenden-Affären. Der
Herausgeber und die Autoren des gut
strukturierten Werkes befassen sich mit
„Compliance“, um die Folgen von krimi-
nellen Handlungen in Wirtschaft und Or-
ganisationen aufzuzeigen.

An den 19 Kapiteln des Werkes haben 17
renommierte Fachleute mitgewirkt. Diese
vierte Ausgabe berücksichtigt neueste Ge-
setze zum Thema Datenschutz und Geld-
wäsche. Es werden Antworten gegeben,
z.B. was der Begriff der Compliance bedeu-
tet, welche sozialen, wirtschaftlichen und
juristischen Prioritäten sich für die Gesetz-
gebung ergeben, welche Formen der Com-
pliance man berücksichtigen muss und
schließlich wie Compliance in der Praxis
zielführend und erfolgreich umzusetzen ist.
Nach Behringer dienen Unternehmensskan-
dale als Basis für Compliance (vgl. S. 33).

Es ist ein Buch sowohl mit pädagogi-
schem als auch mit ethischem Anspruch.

Zunächst wird der Compliance-Begriff
definiert. Er stammt wie die gesamte Com-
pliance-Forschung a.d. Angelsächsischen:
„to comply with“ bedeutet u.a. „etwas
nachkommen“ (vgl. S. 34). Eine ausführli-
che Compliance-Definition lautet: „Alle
Maßnahmen zur Einhaltung von gesetzli-
chen und anderen Regeln, die dem Unter-
nehmen extern vorgegeben sind, und die
Ausarbeitung von Regeln, die sich das Un-
ternehmen selber gegeben hat, sowie die
dazu eingeführten Maßnahmen. Maßstab

für die sich selbst zu gebenden Regeln ist
dabei ein ethisches und verantwortliches
Handeln“ (S. 36). Relevant ist die soge-
nannte „Compliance-Pyramide“; sie be-
steht aus drei Stufen „gesetzlicher und an-
derer verpflichtender Regeln“, „Best Prac-
tice“ und „sozialer Verantwortung“. Das
„Fraud Triangle“ wiederum zeigt als Mo-
dell eine Art der „Anatomie“ der Entste-
hung einer kriminellen Handlung und be-
steht aus drei Komponenten, und zwar
„Gelegenheit“, „Motivation“, und „Recht-
fertigung“. Diese drei Komponente lassen
sich wie folgt beschreiben: erstens die Gele-
genheit für den Täter, zweitens Motivation
als Bedürfnis, eine kriminelle Tat zu bege-
hen, und drittens die (Selbst-)Rechtferti-
gung für eine Straftat. An diesem Dreieck
lässt sich erkennen, dass Motivation und
Rechtfertigung in der Person des Täters lie-
gen, die Gelegenheit jedoch (Gelegenheit
macht Diebe) ist Sache der „Compliance
Organisation“, um unerwünschte Gelegen-
heiten überhaupt nicht erst zu ermöglichen.
Eine starke Corporate Identity(CI) und ent-
sprechende Unternehmenskultur können
dafür sorgen, dass es z.B. keine bzw. kaum
Möglichkeiten gibt, um in einem Unterneh-
men um kriminelle Handlungen zu bege-
hen. Compliance benötigt Mechanismen,
welche die Einhaltung der gesetzlichen Re-
geln sicherstellen. Es stellt sich die Frage,
nach der Notwendigkeit bzw. Relevanz der
Compliance. Behringer fragt zu recht, was
Compliance allgemein bedeutet: Ist es Kos-
tenfaktor, Mode, Notwendigkeit oder Er-
folgsfaktor (vgl. S. 43). Warum spielt Com-
pliance, sozial- und wirtschaftspolitisch ge-
sehen, zunehmend eine wesentliche Rolle?
Die Antwort lautet: Compliance kann zur
Einhaltung der Gesetze in einem Unterneh-
men beitragen und muss von allen gelebt
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werden; sie schafft Synergien, die langfris-
tig einem Unternehmen von Vorteil sein
können. Voraussetzung hierfür ist die Ein-
haltung aller juristischen Regeln in einem
Unternehmen; man spricht in diesem Zu-
sammenhang von „Legal Compliance“.
Compliance ist eine immens wichtige Auf-
gabe der Geschäftsführung und muss von
allen Mitarbeitern eines Unternehmens re-
spektiert und gelebt werden. Im Bereich des
Compliance spielt auch der Begriff des
„Whistleblowing“ eine wesentliche Rolle.
Darunter ist die Preisgabe von Informatio-
nen an Ermittlungsbehörden über Verstöße
gegen Gesetze im Unternehmen zu verste-
hen. Whistleblowing kann aber auch als
„Verpfeifen“, „Ausplaudern“ bzw. „Verra-
ten“ verstanden werden. Wörtlich übersetzt
ist der „whistle-blower“ ein „Ausplaude-
rer“ oder „interner Informant, der Infor-
mationen nach außen gibt“ (S. 322). In die-
sem Buch wird Whistleblowing als „Hin-
weisgeben“ bzw. „Hinweisgeber“ (S. 323)
verstanden.

„Accounting Compliance“ wiederum be-
fasst sich grundsätzlich mit Buchführung
und Rechnungslegung. Relevant ist in
einem Unternehmen die „Tax Compli-
ance“, sie soll das Unternehmen vor Haf-
tungspflichten schützen: „Dabei ergibt sich
eine Gratwanderung zwischen den Interes-
sen der Gesellschafter und denen des Fis-
kus, denn die Gesellschafter legen in aller
Regel Wert auf eine Minimierung der Steu-
ern, während der Staat nach höherem Steu-
eraufkommen strebt“ (S. 147). „Tax Com-
pliance“ soll optimal und legal „Steuervor-
teile“ für Unternehmen ausschöpfen. Des
weiteren müssen in Unternehmen die Spiel-
regeln eventueller Insolvenz eingehalten
werden, um strafrechtlich nicht mit dem
Vorwurf der Insolvenzverschleppung kon-
frontiert zu werden, hier spricht man von
„Insolvency Compliance“.

Zunehmend wichtig ist in der Unterneh-
menspraxis die „IT-Compliance“ als Teil
der „allgemeinen Compliance“ (vgl.

S. 193). „Regulatory Compliance“ befasst
sich mit Anforderungen an Produkte eines
Unternehmens (vgl. S. 211). „Compliance
Management“ dagegen mit Rückmeldun-
gen des Kunden zu Produktqualität und
Dienstleistungen mit dem Ziel, den Kunden
positiv und zufrieden einzustimmen. Folg-
lich muss ein Unternehmen das „Export
Compliance“ (S. 271) ernst nehmen. „Ex-
port Compliance“ kann sich als Risikostra-
tegie für Unternehmen herausstellen, falls
nicht geeignete Strukturen geschaffen wer-
den. Compliance und Controlling, gepaart
mit Verhaltenskodex, können eine be-
stimmte Unternehmens-Philosophie prägen.
Die Einführung von Regelwerken im Sinne
des „Best Practice“ z.B. „Code of Ethics“,
„Ethik-Richtlinien“, „Code of Conduct“,
„Verhaltenskodex“ und „Verhaltenskodes
gegen Korruption“ ist vielschichtig und soll
u.a.das ehrliche Miteinander fördern und
zur Korruptionsvorbeugung und Bekämp-
fung beitragen.

Eine gesonderte Rolle spielt in diesem
Buch „Compliance und Corporate Social
Responsibilty (CRS)“: Am 11. April 2017
trat das „Gesetz zur Stärkung der nichtfi-
nanziellen Berichterstattung der Unterneh-
men in ihren Lage- und Konzernberichten“
in Kraft, das sogenannte CSR-Richtlinie-
Umsetzungsgesetz“ (vgl. S. 341). Es handel
sich dabei darum, dass Unternehmen mit
mehr als 500 Mitarbeitern sich verpflichtet
haben, eine sogenannte nicht-finanzielle Er-
klärung abzugeben. Diese Unternehmen
müssen in diesem Bericht Angaben zu Um-
welt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelangen,
aber auch zur Achtung der Menschenrechte
und zur Korruptionsbekämpfung machen.
In diesem Kontext spricht man von einer
Verantwortungspyramide. Corporate Social
Responsibilty und Compliance können in
einem Unternehmen im Sinne einer „Com-
pliance-Organisation“ gemeinsam an einer
ethischen Basis arbeiten. Dabei müssen be-
stimmte Compliance Regeln, Strukturen
und Compliance-Qualifikationen für Ma-
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nager mit juristischen Kompetenzen ge-
schaffen werden (vgl. S. 383).

Diese lesenswerte und besonders für Ma-
nager hoch aktuelle Pflichtlektüre analy-
siert signifikante und klare Compliance-
Wege in der Unternehmenspraxis. Für eine
der nächsten Auflagen wäre eine Zusam-
menfassung in englischer Übersetzung wün-
schenswert. So würde diese Lektüre in allen
EU-Ländern die Bedeutung und Notwen-
digkeit der Compliance als europäische He-
rausforderung untermauern. Diese Arbeit
richtet sich zwar in erster Linie an kommer-
zielle Unternehmen; doch können davon
Behörden und Nonproft-Organisationen
(Vereine, Fundraising-Agenturen und Stif-
tungen) ebenfalls erheblich profitieren.
Wirtschaftsbetrug und Verstoß gegen gel-
tende Gesetzte können überall stattfinden,
sowohl in der freien Wirtschaft als auch in
einem jugendpädagogischen Freizeitverein.
Compliance ist mehr als eine „Überwa-
chung“ konformen Handelns; sie ist auch
gelebte Corporate Identity (CI). Im Portfo-
lio eines Unternehmens muss Compliance

die höchste Priorität haben. Ordnungsge-
mäße Buchführung, Controlling und aussa-
gekräftige Belege schützen Unternehmen
vor strafrechtlichen Konsequenzen. Com-
pliance muss als ein Kontroll-Instrument
zugelassen, verstanden und umgesetzt wer-
den. Korruption gab es schon immer, sie
lässt sich mit Compliance-Instrumenten be-
kämpfen. Dafür müssen aber klare Gesetze
geschaffen werden u.a. im Sinne von Nach-
vollziehbarkeit. Deutsche Gesetze sind ein-
deutig, um jedoch z.B. erfolgreich global zu
handeln, müssen ebenso globale Gesetze
bzw. „Global Compliance“ geschaffen wer-
den. Es ist den einzelnen Unternehmen zu
überlassen, ob sie gesonderte Compliance-
Abteilungen einrichten. Entscheidend für
Unternehmen ist jedoch, welchen Stellen-
wert Compliance für sie in der Praxis hat.
Die juristische und moralische Verantwor-
tung für Compliance trägt in einem Unter-
nehmen eindeutig die Geschäftsführung.

Dr. Siegmund Pisarczyk,
Diplompädagoge & Non Profit Manager
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